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Im Rahmen des Freistellungsauftrags erfolgt keine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidungsfindung gemäß
Artikel 22 DSGVO. Sollten wir dieses Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzliich
 vorgegeben ist.

Sie müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung des Freistellungsauftrags im Rahmen
der  Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel die
 Ausführung des Auftrages ablehnen oder einen bereits angenommenen Auftrag beenden müssen. Zu den gesetzlichen Verpflichtungen gehören
insbesondere Vorschriften der Abgabenordnung und des Einkommensteuergesetzes.
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